
1 , 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Lf /SN - ~o3/ME 

r. 
_ ... :.,~ \ ... :_\~.r':.~~ .. :~:'~\J~ 

• c .•.• ................................. ::t.1 .. ·GEf19.9. .. ~ 
.. _~:~;,i: 11. SEPt 1992 I 
•. ~ •......... #.~,~:,.:.~l,.:.::l~: I 
'P,-:~,~~I 

Wien, 3. Septebmer 1992 
fd/120 

Stellungnahme des Bundesfrauenkomitees der SPÖ zum Entwurf eines Bundesgeset
zes mit dem arbeitsvertragsrechtliche Bestimmungen an das EG-Recht angepaßt 
werden. 

Als SPÖ-Frauen Organisation möchten wir vor allem zur minimalen Änderung des 
Mutterschutzgesetzes 1979 Stellung nehmen und finden es als äußerst bedauer
lich, daß einer derartig geringfügigen Änderung eine Übergangsfrist von drei 
Jahren eingeräumt wird. 

Wenn es wirklich drei Jahre bedarf, um werdenden oder stillenden Müttern 
eine entsprechende Liegemöglichkeit in einem Betrieb zu sichern, so dürfte 
in diesem Betrieb auch einiges andere im argen liegen. 

Wir würden daher vorschlagen, diese Übergangsfrist auf ein Jahr zu reduzie
ren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Irmtraut Karlsson 
Bundesfrauensekretärin 
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